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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. GUGERBAUER, Dr. PARTIK-PABLE 

und MEISINGER haben am 11.7.1991, Zahl 1521/J-NR/1991, an mich 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage, betreffend "Objekti­

vierungsmodell im Bereich des Landesgendarmeriekommandos für 

Oberösterreich" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"I) Entspricht es den Tatsachen, daß ein vom Landesgendarmerie­

kommando für Oberösterreich zur Erprobung freigegebenes 

Objektivierungsmodell bereits im April dieses Jahres aUßer 

Kraft gesetzt worden ist? 

2) Wenn ja: a) Aus welchen Gründen? 

b) Warum wird im Hinblick auf die angestrebte Objek­

tivierung im öffentlichen Dienst nicht an der 

Punktebewertung des ursprünglichen Vergabemo-

de 11 s fes tgehal ten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1): 

Ja 
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Zu Frage 2a): 

Eine überprüfung der vom Landesgendarmeriekommando für Oberöster­

reich zunächst probeweise angewendeten Richtlinien hat ergeben, 

daß diese zu keinem klaren Bild über einen Bewerber und daher 

nicht zu dem gewünschten Erfolg führen können. Beispielsweise 

läßt ein von den Vorgesetzten des Beamten durch Ankreuzen auszu­

füllender Fragebogen mehrmals zu verschiedenen Fragen, von denen 

jede für sich eine Beantwortung erfordern würde, nur eine Antwort 

zu. 

Zu Frage 2b): 

Aus den bereits angeführten Gründen war das ursprüngliche Vergabe­

modell als Verfahren für eine Objektivierung der Postenvergabe 

nicht geeignet. Das Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich 

wurde daher angewiesen, sich - allenfalls durch die Verbesserung 

des in Rede stehenden Modells - um ein geeigneteres Verfahren zur 

Vergabe von ausgeschriebenen Planstellen zu bemühen. 
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